
GEMEINDE
HENGGART

Auszug aus dem Protokoll
der Gemeindeversammlung

vom 21. Dezember 2024

Traktandum 3

Kreditgenehmigung Strassensanierung Dorfstrasse

Sachverhalt

Die Dorfstrasse ab Kreuzung Hünikerstrasse bis zur Schaffhausenstrasse ist auf einer Länge von 825
Metern in einem schadhaften Zustand. Jährlich wird der Belag behelfsmässig ausgebessert, die Un-
fallgefahr für Zweiräder ist jedoch dennoch hoch und die Arbeiten im Winter für den Winterdienst
beinahe nicht möglich, ohne dass das Material leiden muss. Die Frostschäden, welche grösstenteils
durch die Risse in der Strasse entstanden sind, setzen dem Bauwerk stark zu. Die Fundation von der

Abzweigung Schützenhaus bis zur ImVo Holzschnitzel AG senkt sich zudem in Richtung Bahngeleise.
Die Strassenentwässerung entspricht nicht mehr den Normen und muss angepasst, respektive neu
gebaut werden.

Vorhaben

Der Gemeinderat Henggart plant die vollständige Sanierung des erwähnten Abschnittes der
Dorfstrasse auf einer Länge von 825 Metern. Ab der Kreuzung Hünikerstrasse bis zur Schaffhausen-
strasse soll der Belag saniert und die Fundation teilweise erneuert werden. Laut den Untersuchun-
gen vom Februar 2022 (Sondage Sl: 15cm Belag, min. 45cm Kofferstärke; Drohnenbefliegung) weist
der Strassenabschnitt starke oberflächliche Schäden und Unebenheiten auf. Die Strassenentwässe-

rung ist komplett neu und zusätzlich mit einer Sickermulde zu erstellen, um die heutigen Normen
wieder erfüllen zu können. Die Projektbestandteile umfassen ca. 5'500m2 Strassenbau. Es sind keine
Werkleitungen unter der Strasse verbaut. Die Submission sowie die gesamte Bauphase wird von der
Firma Ing+ durchgeführt, die Bauherrenbegleitung ist in den Kosten enthalten.
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Kostenvoranschlag
Dorfstrasse: Strassenbau. Entsorgung
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Preisbildung exkl. Teuerung
Annahme / Voraussetzung für Preisbildung: koordinierte Ausführung
Baukosten +/- 10%
Preisbasis: 3. Quartal 2024, Preise inkl. 8.1 % MwSt.

Gesamtkosten auf CHF 1'000.00 gerundet

Anträge und Stellungnahmen

Antrag und Stellungnahme RPK
Die Rechnungskommission hat die Unterlagen zum Kredit Strassensanierung Dorfstrasse geprüft.
Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Investitionskredit von CHF 768'C)00.00 inkl.
MwSt. anzunehmen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Investitionskredit CHF 768'000.00 inkl. MwSt.
für die Strassensanierung Dorfstrasse zu genehmigen.
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Antrag und Abstimmungsempfehlung Gemeinderat

Die Notwendigkeit der beschriebenen Sanierung ist ausgewiesen und unbestritten. Im langjähri-
gen Finanzplan der Gemeinde Henggart ist das Vorhaben aufgeführt. Der Gemeinderat beantragt
der Gemeindeversammlung, dem vorliegenden Kreditbegehren zuzustimmen.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, den Investiti-
onskredit CHF 768'000.00 inkl. MwSt. für die Strassensanierung Dorfstrasse zu genehmigen.

Es erfolgt keine Abstimmung über den Antrag Wernli, dieser wird zurückgezogen. Jedoch wird der
Gemeinderat beauftragt, sich unverbindlich über einen Fahrradweg Gedanken zu machen und ge-
gebenenfalls ein entsprechendes Projekt an einer späteren Gemeindeversammlung vorzulegen.

Abstimmung

Der Antrag des Gemeinderates zum Investitionskredit von CHF 768'000.00 inkl. MwSt. für die
Strassensanierung Hinterdorfstrasse wird wie folgt genehmigt:

Anzahl Stimmberechtigte: 116
Anzahl JA-Stimmen: 110
Anzahl NEIN-Stimmen: 3

Anzahl Enthaltungen: 3
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Die Gemeinde versammlung be schliesst :

1. Der Investitionskredit von CHF 768'000.00 inkl. MwSt. für die Strassensanierung
Dorfstrasse wird genehmigt.

Rechtsmittel

Gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim
Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, Postfach 217, 8450 Andelfingen

wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung inneN 5 Ta-
gen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (9 19 Abs. 1 lit. c i.V. mit § 21a VRG)

und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des
Sachverhaltes sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung innert 30 Tagen schrift-
lich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie 9 20 VRG).

In Verfahren betreffend Stimmrechtsrekurse werden in der Regel keine Kosten erhoben (§ 13 Abs.
4 VRG). Die Kosten der übrigen Rekursverfahren hat die unterliegende Partei zu tragen.

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit möglich, beizulegen.

Gemeindeversammlung Henggart
Der Gemeindepräsident: Die Gemeindesßhreiberin:
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Henggart, 23. Dezember 2024
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